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Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de – Dokumente abrufbar. 
Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung.

Ich frage die Staatsregierung:

1.1 Am 06.06.2020 fanden in München, Nürnberg und Augsburg Aufmärsche 
unter dem Motto „Nein zu Rassismus“ statt. Zu welchen Straftaten und 
Rechtsverstößen kam es im Zuge dieser und ähnlicher Versammlungen 
der sog. „Black Lives Matter“-Bewegung in Bayern? .......................................... 2

1.2 Wie viele Fälle sind dabei der Staatsregierung bekannt, bei denen gegen die 
Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie verstoßen wurde? ..... 3

1.3 Wie wurden die Verstöße geahndet (bitte zunächst nach Städten und an-
schließend Maßnahmen aufschlüsseln)? ............................................................ 3

2.1 Wie viele Straftaten wurden seit dem Tod des US-Amerikaners George 
Floyd am 25.05.2020 begangen, bei denen ein Zusammenhang mit links-
extremistischen/antirassistischen/antifaschistischen Tätern gegeben ist 
oder vermutet wird (bitte aufschlüsseln nach Datum, Ort, Straftat)? .................. 3

2.2 Wie viele Polizisten wurden in Bayern seit dem 25.05.2020 Ziel von Straf-
taten? .................................................................................................................. 3

2.3 Sind der Staatsregierung Fälle bekannt, in denen Polizisten im Rahmen 
der sog. Black Lives Matter-Bewegung angefeindet wurden? ............................ 4

3.1 Wie bewertet die Staatsregierung die Teilnahme von Linksextremisten/
linksextremen Gruppen an den Demonstrationen? ............................................ 4

3.2 Welche vom Verfassungsschutz beobachteten Personen/Gruppen/Orga-
nisationen/Parteien des linksextremistischen Spektrums nahmen nach 
Kenntnis der Staatsregierung an den o. g. Demonstrationen teil (bitte nach 
Ort aufschlüsseln)? ............................................................................................. 4

3.3 Sieht die Staatsregierung die Gefahr einer Unterwanderung der Proteste 
durch Linksextremisten wie etwa im Falle der #wirsindmehr-Demonstration 
oder „Ende Gelände“ (Antwort bitte begründen)? ............................................... 4

4.1 Im Internet kursieren zahlreiche Videos, in denen Unschuldige Opfer 
hemmungsloser Gewalt werden. Sieht die Staatsregierung die Gefahr 
eines erhöhten Gewaltpotenzials im Rahmen der sog. Black Lives Matter-
Bewegung? ......................................................................................................... 5

4.2 Sieht die Staatsregierung die Gefahr, dass das Ansehen von Polizeibeamten 
durch die gegenwärtige Medienkampagne dauerhaft geschädigt wird? ............ 5

5.1 Welche Vereine/Organisationen/Gruppen etc., die Verbindungen zur Landes-
koordinierungsstelle Bayern gegen Rechtsextremismus haben und/oder 
Mittel des Landes bzw. des Bundes erhalten, unterstützen die sog. Black 
Lives Matter-Bewegung? .................................................................................... 5

5.2 Welche Vereine/Organisationen/Gruppen etc., die Verbindungen zur Landes-
koordinierungsstelle Bayern gegen Rechtsextremismus haben und/oder 
Mittel des Landes bzw. des Bundes erhalten, nehmen an Veranstaltungen, 
die der sog. Black Lives Matter-Bewegung zugerechnet werden können, 
teil? ...................................................................................................................... 5
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Antwort  
des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales und dem Staats-
ministerium für Gesundheit und Pflege  
vom 08.07.2020 

1.1 Am 06.06.2020 fanden in München, Nürnberg und Augsburg Aufmärsche 
unter dem Motto „Nein zu Rassismus“ statt. Zu welchen Straftaten und 
Rechtsverstößen kam es im Zuge dieser und ähnlicher Versammlungen 
der sog. „Black Lives Matter“-Bewegung in Bayern?

Den Polizeipräsidien München, Schwaben Nord und Mittelfranken sind die folgenden 
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit den in der Fragestellung 
genannten Versammlungen der „Black Lives Matter“-Bewegung bekannt geworden:
Datum Ereignisort Delikt
06.06.2020 Augsburg Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten
06.06.2020 München Vergehen nach dem Bayerischen Versammlungsgesetz 

(BayVersG)
06.06.2020 München Ordnungswidrigkeit nach der Luftverkehrs-Ordnung 

(LuftVO)
06.06.2020 Nürnberg Vergehen nach dem BayVersG

Eine darüber hinausgehende systematische Erfassung von Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten im Zusammenhang mit Versammlungen der „Black Lives Matter“-Bewegung 
erfolgt bei der Bayerischen Polizei nicht und kann entsprechend auch nicht beauskunftet 
werden.

5.3 Kann die Staatsregierung ausschließen, dass Mittel des Freistaates im 
Rahmen der sog. Black Lives Matter-Bewegung an linksextremistische 
Personen/Gruppen/Organisationen etc. fließen (Antwort bitte begründen)? ..... 5

6.1 Wie viele Personen deutscher Staatsangehörigkeit wurden in den Jahren 
2015 bis 2020 Opfer einer Straftat in Bayern, die von einem Ausländer be-
gangen wurde (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?.............................................. 6

6.2 Wie viele Ausländer wurden in den Jahren 2015 bis 2020 Opfer einer Straf-
tat, die von einem deutschen Staatsangehörigen begangen wurde (bitte 
nach Jahren aufschlüsseln)?............................................................................... 6

6.3 Wie viele Polizeibeamte wurden bei Ausübung ihres Dienstes in den Jahren 
2015 bis 2020 Opfer einer Straftat (bitte Zahlen aufschlüsseln nach Staats-
angehörigkeit der Täter)? .................................................................................... 6

7.1 Werden Straftaten mit anti-deutscher Gesinnung – d. h. die deutsche 
Staatsangehörigkeit des Opfers war mindestens mitursächlich für den 
Tatentschluss des Täters und die Individualisierung des Opfers – in den 
polizeilichen Statistiken erfasst? ......................................................................... 7

7.2 Falls nein, warum nicht? ..................................................................................... 7
7.3 Falls ja, wie viele Straftaten im o. g. Sinne wurden in den Jahren 2015 bis 

2020 begangen (bitte nach Datum, Ort, Straftat aufschlüsseln)? ....................... 7

Anlage zur Frage 7.3 ..................................................................................................... 9
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1.2 Wie viele Fälle sind dabei der Staatsregierung bekannt, bei denen gegen die 
Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie verstoßen wurde?

Im Vorgangsverwaltungssystem (IGVP – Integrierte Vorgangsbearbeitung Polizei) der 
Bayerischen Polizei werden grundsätzlich die Vorgänge im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Pandemie mit Lageschlagwörtern gekennzeichnet und sind entsprechend 
recherchierbar. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass das Vorgangsverwaltungssystem 
eine hochdynamische Datenbasis darstellt. Auswertungen und Analysen geben damit 
stets nur den aktuellen Erfassungsstand zum Zeitpunkt der Abfrage wieder, der sich 
auch für rückwirkende Zeiträume durch laufende Ermittlungen und Qualitätssicherungs-
maßnahmen kontinuierlich ändern kann.

Für den 06.06.2020 konnten durch das Landeskriminalamt (BLKA) in IGVP insge-
samt 58 Anzeigen in München-Stadt, sieben Anzeigen in Nürnberg-Stadt und neun 
Anzeigen in Augsburg-Stadt mit einem entsprechenden Lageschlagwort recherchiert 
werden.

Ob ein Bezug dieser Anzeigen zu Versammlungen o. Ä. der sog. „Black Lives Mat-
ter“-Bewegung gegeben war, ist anhand dieser Recherchen und auf Basis der IGVP-
Lageschlagwörter nicht darstellbar. Eine solche Bezugnahme wäre mit entsprechen-
den, auch manuellen, Einzelaktenauswertungen bzw. einer behördenübergreifenden 
Datenzusammenführung und daher mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden 
gewesen.

1.3 Wie wurden die Verstöße geahndet (bitte zunächst nach Städten und an-
schließend Maßnahmen aufschlüsseln)?

Für die Verfolgung und Ahndung entsprechender Verstöße sind die Kreisverwaltungs-
behörden sachlich zuständig. Eine bayernweite zentrale Datei, in der die in jedem Fall 
erlassenen Bußgeldbescheide recherchiert werden können, ist nicht vorhanden. Zu-
dem wäre eine Abfrage bei den zuständigen Behörden im nachgeordneten Bereich mit 
einer entsprechenden, auch manuellen, Einzelaktenauswertung bzw. einer behörden-
übergreifenden Datenzusammenführung und daher mit unverhältnismäßigem hohen 
Aufwand verbunden gewesen.

Der entsprechend erlassene Bußgeldkatalog in der jeweils gültigen Fassung steht 
den Kreisverwaltungsbehörden in Bayern jedoch als Richtschnur zur Ahndung der je-
weiligen Verstöße zu Verfügung; auf diesen wird insoweit verwiesen.

2.1 Wie viele Straftaten wurden seit dem Tod des US-Amerikaners George 
Floyd am 25.05.2020 begangen, bei denen ein Zusammenhang mit links-
extremistischen/antirassistischen/antifaschistischen Tätern gegeben ist 
oder vermutet wird (bitte aufschlüsseln nach Datum, Ort, Straftat)?

Die nachfolgenden Rechercheergebnisse des BLKA beruhen auf dem bundesweit ein-
heitlichen Kriminalpolizeilichen Meldedienst in Fällen Politisch motivierter Kriminalität 
(KPMD-PMK).

Es wird darauf hingewiesen, dass für das Tatjahr 2020 die endgültigen Fallzahlen 
erst nach dem bundesweit einheitlichen Meldeschluss zum 31.01.2021 und dem an-
schließenden Abstimmungsprozess vorliegen, bei dem sich durch Korrekturen noch 
Änderungen/Verschiebungen ergeben können. Die genannten Fallzahlen sind dem-
nach als vorläufig zu betrachten.

Demnach wurden zum Recherchezeitpunkt zwei Sachbeschädigungen im KPMD- 
PMK erfasst. Diese sind mit der Tatzeit 25.05.2020 und dem Tatort Nürnberg bzw. mit 
der Tatzeit 28.05.2020 und dem Tatort Rosenheim verzeichnet.

2.2 Wie viele Polizisten wurden in Bayern seit dem 25.05.2020 Ziel von Straf-
taten?

Im Zeitraum vom 25.05.2020 bis 16.06.2020 wurden in Bayern insgesamt 547 Anzeigen 
zum Nachteil von Polizeibeamten erfasst, bei denen insgesamt 598 Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte als Ziel von Straftaten, also als Geschädigte erfasst wurden. Dass 
die Anzahl der geschädigten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten höher ist als die der 
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gesamten Anzeigen, liegt u. a. daran, dass durch ein und dieselbe Tathandlung mehrere 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte geschädigt wurden.

Die Auswertung zu dieser Frage erfolgte auf Basis des IGVP. Auf die diesbezügli- 
chen Ausführungen zu Frage 1.2, erster Absatz, wird verwiesen.

2.3 Sind der Staatsregierung Fälle bekannt, in denen Polizisten im Rahmen der 
sog. Black Lives Matter-Bewegung angefeindet wurden?

Bei der Fragestellung handelt es sich um politisch motivierte Delikte. Im KPMD-PMK 
werden ausschließlich Straftaten erfasst, eine Erfassung von „Anfeindungen“ erfolgt 
nicht. Darüber hinaus werden im KPMD-PMK keine Organisationsbezüge erfasst. Ent-
sprechend kann die Frage nicht beauskunftet werden.

3.1 Wie bewertet die Staatsregierung die Teilnahme von Linksextremisten/links-
extremen Gruppen an den Demonstrationen?

Die Bewegung „Black Lives Matter“ ist eine nichtextremistische Bewegung, die sich 
gegen Rassismus einsetzt.

Antirassismus gehört – wie z. B. auch Antifaschismus, Antimilitarismus und Anti- 
gentrifizierung – zu den typischen Aktionsfeldern von Linksextremisten. Aufgrund des 
gemeinsamen Themas kann es zu Überschneidungen bei der Mobilisierung für Ver-
anstaltungen als auch in der Folge zur Teilnahme von Linksextremisten an den demo-
kratisch organisierten Protesten und Veranstaltungen kommen.

Es gehört zur Strategie von Linksextremisten sich an solchen nichtextremistischen 
Veranstaltungen mit überschneidenden Themenbereichen zu beteiligen, um so den 
eigenen Protest auf eine größere Bühne zu tragen und mehr Menschen über ihre Kern-
klientel hinaus zu erreichen (vgl. Verfassungsschutzbericht Bayern 2019, S. 239).

Die Staatsregierung setzt sich daher seit Langem für eine eindeutige Distanzierung 
nichtextremistischer Gruppierungen von extremistischen, insbesondere gewaltbereiten 
Gruppierungen bei gesamtgesellschaftlich kontrovers diskutierten Themen ein.

3.2 Welche vom Verfassungsschutz beobachteten Personen/Gruppen/Orga-
nisationen/Parteien des linksextremistischen Spektrums nahmen nach 
Kenntnis der Staatsregierung an den o. g. Demonstrationen teil (bitte nach 
Ort aufschlüsseln)?

Die Bewegung „Black Lives Matter“ ist kein Beobachtungsobjekt des Landesamtes 
für Verfassungsschutz (BayLfV). Es werden daher keine Informationen zu deren Ver-
anstaltungen bzw. Teilnehmern erhoben oder gespeichert. Im Übrigen findet im BayLfV 
jenseits des Beobachtungsauftrags auch keine systematische Datenerhebung zu etwai-
gen Teilnahmen von dem Beobachtungsauftrag unterliegenden Personen oder Gruppie-
rungen an Veranstaltungen von nichtextremistischen Gruppierungen statt.

Bekannt ist, dass die linksextremistischen Gruppierungen Prolos und Interventio- 
nistische Linke Nürnberg zur Teilnahme an der Veranstaltung am 05.06.2020 in Nürn-
berg aufgerufen und daran teilgenommen haben. Zur Teilnahme an der Veranstaltung 
am 06.06.2020 in München aufgerufen und daran teilgenommen haben die linksextre-
mistischen Gruppierungen Antifa Stammtisch, Zukunft erkämpfen und die Linksjugend 
[´solid] München.

3.3 Sieht die Staatsregierung die Gefahr einer Unterwanderung der Proteste 
durch Linksextremisten wie etwa im Falle der #wirsindmehr-Demonstration 
oder „Ende Gelände“ (Antwort bitte begründen)?

Nein, da eine gesteuerte Einflussnahme von Linksextremisten auf die Bewegung „Black 
Lives Matter“ derzeit nicht festzustellen ist.

Im Übrigen hat die zuständige Landesverfassungsschutzbehörde klargestellt, dass 
das angesprochene „#Wirsindmehr“-Konzert in Chemnitz keine linksextremistische 
Veranstaltung war.
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4.1 Im Internet kursieren zahlreiche Videos, in denen Unschuldige Opfer 
hemmungsloser Gewalt werden. Sieht die Staatsregierung die Gefahr eines 
erhöhten Gewaltpotenzials im Rahmen der sog. Black Lives Matter-Be-
wegung?

Nein. Auch hinsichtlich der vereinzelten Teilnahme von Linksextremisten an den Ver-
anstaltungen liegen dem BayLfV keine konkreten Erkenntnisse über eine gezielte 
Eskalation vor.

4.2 Sieht die Staatsregierung die Gefahr, dass das Ansehen von Polizeibeamten 
durch die gegenwärtige Medienkampagne dauerhaft geschädigt wird?

Die Rechtsgrundlagen, auf die im Bereich der Bayerischen Polizei Personenkontrollen 
gestützt werden, knüpfen nicht an das Erscheinungsbild der betroffenen Personen, son-
dern einzelfallabhängig an bestimmte Situationen und Örtlichkeiten an. Insbesondere 
sog. racial profiling im Sinne der Durchführung polizeilicher Maßnahmen allein aufgrund 
der äußeren Erscheinung von Personen ist rechtswidrig und wird durch die Bayerische 
Polizei nicht praktiziert. Die Maßnahmen zur Identitätsfeststellung knüpfen nicht an eine 
bestimmte Nationalität, Hautfarbe oder ein vermeintlich ausländisches Erscheinungsbild 
an. Die Polizei ist für die Bewältigung ihrer täglichen Aufgaben unabdingbar darauf an-
gewiesen, dass die Bürgerinnen und Bürger darauf vertrauen, dass nicht mit zweierlei 
Maß gemessen wird.

Zudem kann konstatiert werden, dass bei der Bayerischen Polizei eine äußerst hohe 
Sensibilität hinsichtlich der Belange von Opfern aller Straftaten, insbesondere aber 
auch von rassistischen Straftaten, vorherrscht.

Darüber hinaus ergreift sie alle rechtlichen und tatsächlich möglichen präventiven 
und repressiven Maßnahmen, um jegliche Art der Politisch motivierten Kriminalität, 
also auch rassistische Straftaten, konsequent zu bekämpfen.

Bayern ist seit vielen Jahren Spitzenreiter bei der inneren Sicherheit. Dies ist insbe-
sondere auf die gewissenhafte und tatkräftige Arbeit der Bayerischen Polizei zurück-
zuführen.

Obgleich keine valide Prognose hinsichtlich des Ansehens der Bayerischen Polizei 
getroffen werden kann, wird hier davon ausgegangen, dass die Bürgerinnen und Bür-
ger weiterhin die professionelle Arbeit der Bayerischen Polizei wertschätzen werden.

5.1 Welche Vereine/Organisationen/Gruppen etc., die Verbindungen zur Landes-
koordinierungsstelle Bayern gegen Rechtsextremismus haben und/oder 
Mittel des Landes bzw. des Bundes erhalten, unterstützen die sog. Black 
Lives Matter-Bewegung?

5.2 Welche Vereine/Organisationen/Gruppen etc., die Verbindungen zur Landes-
koordinierungsstelle Bayern gegen Rechtsextremismus haben und/oder 
Mittel des Landes bzw. des Bundes erhalten, nehmen an Veranstaltungen, 
die der sog. Black Lives Matter-Bewegung zugerechnet werden können, 
teil?

Unter dem Begriff „Black Lives Matter“-Bewegung werden derzeit zahlreiche Aktions-
formen gegen Rassismus geführt. Ein eindeutiges Akteurs- oder Personenspektrum 
hinter der Bewegung ist nicht bekannt.

Die Landeskoordinierungsstelle (LKS) ist in ganz Bayern mit Organisationen ver- 
netzt, die sich auf demokratische und gewaltfreie Weise gegen Rechtsextremismus 
und rechtsextremen Rassismus einsetzen. Inwieweit einzelne dieser Organisationen 
an der sog. Black Lives Matter-Bewegung teilnehmen, ist nicht bekannt.

5.3 Kann die Staatsregierung ausschließen, dass Mittel des Freistaates im 
Rahmen der sog. Black Lives Matter-Bewegung an linksextremistische 
Personen/Gruppen/Organisationen etc. fließen (Antwort bitte begründen)?

Um sicherzustellen, dass staatliche Fördermittel nicht für Bestrebungen gegen die frei-
heitliche demokratische Grundordnung zweckentfremdet werden, müssen im Rahmen 
der aus Landesmitteln geförderten Projekte im Bereich der Radikalisierungsprävention 
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des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS) die in der Verwaltungs-
vorschrift (VV) Nr. 1.2 zu Art. 44 Bayerische Haushaltsordnung (BayHO) beschriebenen 
Kriterien erfüllt werden. Dazu gehört u. a. die Prüfung, ob der Antragsteller bereits derart 
in Erscheinung getreten ist, dass eine verfassungsfeindliche Agitation oder die Ablehnung 
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung vorliegt. Hinsichtlich der im Rahmen 
einer Maßnahme beteiligten Projekt- bzw. Kooperationspartner wird gleichgelagert vor-
gegangen. Jeder Zuwendungsbescheid beinhaltet zudem als Auflage, dass sich an dem 
jeweiligen Projekt nur Organisationen als Kooperations- bzw. Netzwerkpartner beteiligen 
dürfen, welche die freiheitliche demokratische Grundordnung anerkennen.

Vorbemerkung zum Fragenkomplex 6:
Die Fragen 6.1 bis 6.3 werden aus dem Datenbestand der Polizeilichen Kriminal- 
statistik (PKS) beantwortet.

6.1 Wie viele Personen deutscher Staatsangehörigkeit wurden in den Jahren 
2015 bis 2020 Opfer einer Straftat in Bayern, die von einem Ausländer be-
gangen wurde (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?

Die Daten zur Beantwortung der Frage 6.1 sind aus nachstehender Tabelle zu entnehmen.
Nichtdeutsche Tatverdächtige

Jahr Schlüssel
der Tat

Straftat Staats-
angehörigkeit
des Opfers

Opfer 
 insgesamt

2019 – Straftaten insgesamt Deutschland 21.500
2018 – Straftaten insgesamt Deutschland 20.822
2017 – Straftaten insgesamt Deutschland 19.884
2016 – Straftaten insgesamt Deutschland 19.503
2015 – Straftaten insgesamt Deutschland 16.947

6.2 Wie viele Ausländer wurden in den Jahren 2015 bis 2020 Opfer einer Straftat, 
die von einem deutschen Staatsangehörigen begangen wurde (bitte nach 
Jahren aufschlüsseln)?

Die Daten zur Beantwortung der Frage 6.2 sind aus nachstehender Tabelle zu entnehmen.
Deutsche Tatverdächtige

Jahr Schlüssel der Tat Straftat Nichtdeutsche
 Opfer insgesamt

2019 – Straftaten insgesamt 10.183

2018 – Straftaten insgesamt 10.119
2017 – Straftaten insgesamt 10.271
2016 – Straftaten insgesamt 10.272
2015 – Straftaten insgesamt 9.433

6.3 Wie viele Polizeibeamte wurden bei Ausübung ihres Dienstes in den Jahren 
2015 bis 2020 Opfer einer Straftat (bitte Zahlen aufschlüsseln nach Staats-
angehörigkeit der Täter)?

Die Daten zur Beantwortung der Frage 6.3 sind aus beiliegender PKS-Tabelle zu ent-
nehmen.

In dieser Tabelle wurden „Nullwerte“ nicht ausgegeben. Wenn im Berichtsjahr keine 
Täter einer bestimmten Nationalität vorhanden sind, so werden diese in der tabellari-
schen Ausgabe auch nicht dargestellt.

Die Tabelle ist nach der Häufigkeit der TV-Nationalitäten (TV = Tatverdächtige) ab-
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steigend sortiert.
Es wird ergänzend darauf hingewiesen, dass nicht zu allen Delikten Opferdaten er-

fasst werden.

7.1 Werden Straftaten mit anti-deutscher Gesinnung – d. h. die deutsche Staats-
angehörigkeit des Opfers war mindestens mitursächlich für den Tatent-
schluss des Täters und die Individualisierung des Opfers – in den polizei-
lichen Statistiken erfasst?

7.2 Falls nein, warum nicht?
7.3 Falls ja, wie viele Straftaten im o. g. Sinne wurden in den Jahren 2015 bis 

2020 begangen (bitte nach Datum, Ort, Straftat aufschlüsseln)?

Es handelt sich bei den Fragestellungen um Politisch motivierte Kriminalität, welche im 
KPMD-PMK dargestellt werden.

Seit 2019 ist eine Recherche im KPMD-PMK hinsichtlich „deutschfeindlich“ mög- 
lich, da eine entsprechende Recherchemöglichkeit eingeführt wurde.

Eine Recherche für den Tatzeitraum 2015 bis 2018 ist somit nicht möglich.
Für das Tatjahr 2019 konnten 20 deutschfeindliche Straftaten in dem KPMD-PMK 

recherchiert werden. Im Jahr 2020 sind sieben deutschfeindliche Straftaten in dem 
KPMD-PMK gespeichert. Die gewünschten Aufschlüsselungen sind den nachfolgen-
den Tabellen zu entnehmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass für das Tatjahr 2020 die endgültigen Fallzahlen 
erst nach dem bundesweit einheitlichen Meldeschluss zum 31.01.2021 und dem an-
schließenden Abstimmungsprozess vorliegen, bei dem sich durch Korrekturen noch 
Änderungen/Verschiebungen ergeben können. Die genannten Fallzahlen sind dem-
nach als vorläufig zu betrachten (StGB = Strafgesetzbuch).
Datum Ort § Gesetz Norm
19.10.2019 Adlkofen 306 StGB Brandstiftung
14.10.2019 München 223 StGB Körperverletzung
15.10.2019 Aschaffenburg 86a StGB Verwenden von Kennzeichen
06.09.2019 Weilheim i. OB 304 StGB Gemeinschädliche 

 Sachbeschädigung
19.05.2019 Poing 303 StGB Sachbeschädigung
22.04.2019 München 303 StGB Sachbeschädigung
13.11.2019 Kempten (Allgäu) 185 StGB Beleidigung
28.09.2019 Arzberg 90a StGB Verunglimpfung des Staates
23.05.2019 Mindelheim 123 StGB Hausfriedensbruch
07.10.2019 Gemünden 126 StGB Androhung von Straftaten
03.05.2019 Lindau (Bodensee) 185 StGB Beleidigung
10.07.2019 München 185 StGB Beleidigung
22.05.2019 Mindelheim 185 StGB Beleidigung
15.08.2019 Bayreuth 90a StGB Verunglimpfung des Staates
25.06.2019 Rattelsdorf 126 StGB Androhung von Straftaten
02.06.2019 München 185 StGB Beleidigung
04.02.2019 Frensdorf 89a StGB Vorbereitung einer schweren 

staatsgefährdenden Gewalttat
22.05.2019 Mindelheim 185 StGB Beleidigung
03.05.2019 Holzkirchen 126 StGB Androhung von Straftaten
16.02.2019 Mühlhausen 90a StGB Verunglimpfung des Staates

Tattag Ort § Gesetz Norm
01.05.2020 München 223 StGB Körperverletzung
16.04.2020 Sulzbach-Rosenberg 130 StGB Volksverhetzung
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28.03.2020 Mönchberg 130 StGB Volksverhetzung
03.03.2020 Weiden i. d. OPf. 130 StGB Volksverhetzung
29.02.2020 Wang 126 StGB Androhung von Straftaten
28.02.2020 Nürnberg 126 StGB Androhung von Straftaten
18.01.2020 Augsburg 90a StGB Verunglimpfung des Staates
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Anlage zur Frage 7.3
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	1.1	Am 06.06.2020 fanden in München, Nürnberg und Augsburg Aufmärsche unter dem Motto „Nein zu Rassismus“ statt. Zu welchen Straftaten und Rechtsverstößen kam es im Zuge dieser und ähnlicher Versammlungen der sog. „Black Lives Matter“-Bewegung in Bayern?
	1.2	Wie viele Fälle sind dabei der Staatsregierung bekannt, bei denen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie verstoßen wurde?
	1.3	Wie wurden die Verstöße geahndet (bitte zunächst nach Städten und anschließend Maßnahmen aufschlüsseln)?
	2.1	Wie viele Straftaten wurden seit dem Tod des US-Amerikaners George Floyd am 25.05.2020 begangen, bei denen ein Zusammenhang mit linksextremistischen/antirassistischen/antifaschistischen Tätern gegeben ist oder vermutet wird (bitte aufschlüsseln nach D
	2.2	Wie viele Polizisten wurden in Bayern seit dem 25.05.2020 Ziel von Straftaten?
	2.3	Sind der Staatsregierung Fälle bekannt, in denen Polizisten im Rahmen der sog. Black Lives Matter-Bewegung angefeindet wurden?
	3.1	Wie bewertet die Staatsregierung die Teilnahme von Linksextremisten/linksextremen Gruppen an den Demonstrationen?
	3.2	Welche vom Verfassungsschutz beobachteten Personen/Gruppen/Organisationen/Parteien des linksextremistischen Spektrums nahmen nach Kenntnis der Staatsregierung an den o. g. Demonstrationen teil (bitte nach Ort aufschlüsseln)?
	3.3	Sieht die Staatsregierung die Gefahr einer Unterwanderung der Proteste durch Linksextremisten wie etwa im Falle der #wirsindmehr-Demonstration oder „Ende Gelände“ (Antwort bitte begründen)?
	4.1	Im Internet kursieren zahlreiche Videos, in denen Unschuldige Opfer hemmungsloser Gewalt werden. Sieht die Staatsregierung die Gefahr eines erhöhten Gewaltpotenzials im Rahmen der sog. Black Lives Matter-Bewegung?
	4.2	Sieht die Staatsregierung die Gefahr, dass das Ansehen von Polizeibeamten durch die gegenwärtige Medienkampagne dauerhaft geschädigt wird?
	5.1	Welche Vereine/Organisationen/Gruppen etc., die Verbindungen zur Landeskoordinierungsstelle Bayern gegen Rechtsextremismus haben und/oder Mittel des Landes bzw. des Bundes erhalten, unterstützen die sog. Black Lives Matter-Bewegung?
	5.2	Welche Vereine/Organisationen/Gruppen etc., die Verbindungen zur Landeskoordinierungsstelle Bayern gegen Rechtsextremismus haben und/oder Mittel des Landes bzw. des Bundes erhalten, nehmen an Veranstaltungen, die der sog. Black Lives Matter-Bewegung z
	5.3	Kann die Staatsregierung ausschließen, dass Mittel des Freistaates im Rahmen der sog. Black Lives Matter-Bewegung an linksextremistische Personen/Gruppen/Organisationen etc. fließen (Antwort bitte begründen)?
	6.1	Wie viele Personen deutscher Staatsangehörigkeit wurden in den Jahren 2015 bis 2020 Opfer einer Straftat in Bayern, die von einem Ausländer begangen wurde (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?
	6.2	Wie viele Ausländer wurden in den Jahren 2015 bis 2020 Opfer einer Straftat, die von einem deutschen Staatsangehörigen begangen wurde (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?
	6.3	Wie viele Polizeibeamte wurden bei Ausübung ihres Dienstes in den Jahren 2015 bis 2020 Opfer einer Straftat (bitte Zahlen aufschlüsseln nach Staatsangehörigkeit der Täter)?
	7.1	Werden Straftaten mit anti-deutscher Gesinnung – d. h. die deutsche Staatsangehörigkeit des Opfers war mindestens mitursächlich für den Tatentschluss des Täters und die Individualisierung des Opfers – in den polizeilichen Statistiken erfasst?
	7.2	Falls nein, warum nicht?
	7.3	Falls ja, wie viele Straftaten im o. g. Sinne wurden in den Jahren 2015 bis 2020 begangen (bitte nach Datum, Ort, Straftat aufschlüsseln)?
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